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11236 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 25. Mai 2023 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Berufsausbildungsgesetz und das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 
geändert werden 

Mit der Einführung einer dualen Berufsausbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz sollen die 
Möglichkeiten zum Erwerb eines Abschlusses zur Pflegeassistenz oder zur Pflegefachassistenz nach 
Erfüllung der Schulpflicht, ergänzend zu den bestehenden Ausbildungsmöglichkeiten, strukturell und 
inhaltlich erweitert werden. In der Schweiz wurde bereits im Jahr 2003 eine duale Ausbildung im 
Gesundheitswesen (Fachmann / Fachfrau Gesundheit) eingeführt, die zahlenmäßig an dritter Stelle 
sowohl der Lehrausbildungen als auch bei den Abschlüssen liegt (vgl. Merçay / Grünig / Dolder, Gesund-
heitspersonal in der Schweiz – Nationaler Versorgungsbericht 2021, Obsan Bericht 03/2021). Mit der 
dualen Ausbildung als neue Form der beruflichen Erstausbildung der Sekundarstufe II sollen neue 
Perspektiven für interessierte Jugendliche und junge Erwachsene mit durchlässigen Bildungspfaden bis 
hin zum gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege geschaffen werden. 
Im Hinblick auf die Anforderungen an den Berufsschulunterricht für die Lehrberufe in den 
Pflegeassistenzberufen, insbesondere die Unterrichtserteilung nach den Standards der Pflegeassistenz-
berufe-Ausbildungsverordnung – PA-PFA-AV, BGBl. II Nr. 301/2016, sollen weiters das Schulorgani-
sationsgesetz und das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz im Rahmen eines gesonderten Gesetz-
werdungsverfahrens geändert werden. 
 
Der Wirtschaftsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
5. Juni 2023 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Ing. Isabella Kaltenegger. 
An der Debatte beteiligten sich die Mitglieder des Bundesrates Korinna Schumann und Michael 
Bernard. 
Bei der Abstimmung wurde mehrstimmig beschlossen, gegen den Beschluss des Nationalrates keinen 
Einspruch zu erheben (dafür: V, F, G, dagegen: S). 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Ing. Isabella Kaltenegger gewählt. 

Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage mehrstimmig den Antrag, gegen den 
vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2023 06 05 

 Ing. Isabella Kaltenegger Mag. Marlene Zeidler-Beck, MBA 
 Berichterstatterin Vorsitzende 
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